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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Der Konjunkturartikel erhielt am 2. März mit einer Mehrheit von rund 53% (542'745 Ja :
485'844 Nein) wohl die Zustimmung des Volkes, aber zum erstenmal in der Geschichte
des Bundesstaates wurde diese durch ein blosses Patt der Stände unwirksam
gemacht. Regional betrachtet verwarfen die West- und Innerschweizer Kantone mit
Ausnahme von Neuenburg und Uri. In struktureller Hinsicht ergab sich, dass abgesehen
von Graubünden vor allem die wirtschaftlich schwach entwickelten Stände ablehnten,
unterstützt allerdings von einigen relativ stark industrialisierten wie Genf, Schaffhausen
und Aargau. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.04.1975
FRANÇOIS DA POZZO

Eine der Massnahmen, welche auch nach der Annahme des neuen Konjunkturartikels
auf Notrecht abgestützt werden müsste, ist die Preisüberwachung, über deren
Weiterführung bis Ende 1978 sich die Stimmbürger am 5. Dezember 1976 auszusprechen
hatten. Zwar waren sich die Nationalökonomen weitgehend einig, dass die Schweiz ihre
niedrige Inflationsrate weit mehr der restriktiven Geldmengenpolitik und dem erhöhten
Kurs des Frankens als der Tätigkeit des «Monsieur Prix», wie der Preisüberwacher in der
Westschweiz genannt wird, zu verdanken hat. Immerhin vermochte man der
Preisüberwachungsstelle zugute zu halten, dass es ihr gelungen sei, die sog.
«Inflationsmentalität» abzubauen, und dass sie das Preisbewusstsein der Konsumenten
gestärkt habe. Von den Parteien sprachen sich ausser den Republikanern alle für die
Weiterführung des Preisbeschlusses aus, wobei allerdings beim Freisinn und bei der
SVP mehrere Kantonalparteien die Nein-Parole ausgaben. Die vehementeste Opposition
erwuchs der Vorlage von seiten des Gewerbes, wobei der SGV seine Haltung mit
ordnungspolitischen Argumenten begründete. Die Popularität, welche die
Preisüberwachung in der Bevölkerung geniesst, liess allerdings keinen echten
Abstimmungskampf aufkommen und dokumentierte sich schlussendlich im
überwältigenden Mehr für ihre Weiterführung (1'365'693 Ja : 299'672 Nein).

Abstimmung vom 05.12.1976

Beteiligung: 45.05%
Ja: 1'365'693 (82.02%) / Stände: 22
Nein: 299'672 (17.98%) / Stände: 0

Parolen:
- Ja: CVP, EVP, FDP (8*), LdU, PdA, POCH, SD, SPS, SVP(*); SGB, SAV, SBV, VSA
- Nein: REP; SGV
- Stimmfreigabe: LPS
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1976
HANS HIRTER

Wie wir bereits vor einem Jahr berichtet haben, unternahm die Landesregierung einen
neuen Anlauf, um die Konjunkturpolitik auf eine ausreichende verfassungsmässige
Basis zu stellen. Die Reaktionen auf die Veröffentlichung des Entwurfs liessen
eigentlich wenig Einwände erwarten, hatte sich doch der Bundesrat bemüht, möglichst
alle umstrittenen Punkte des gescheiterten ersten Konjunkturartikels auszumerzen.
Dennoch kam es bei der parlamentarischen Behandlung zu einem langwierigen
Differenzbereinigungsverfahren zwischen den beiden Räten, wobei die Volkskammer
mehrheitlich für ein Festhalten am bundesrätlichen Entwurf plädierte, die
Ständekammer hingegen den Argumenten der Kantone und der Unternehmer vermehrt
Nachachtung verschaffen wollte. Am Ende der Beratungen hatte man sich weitgehend
auf Kompromisse geeinigt, welche zwar alle Vorschläge des Bundesrates
aufrechterhielten, sie aber im Sinne des Ständerates abschwächten. Der erste
Hauptstreitpunkt bestand darin, ob der Exekutive die Kompetenz einzuräumen sei, die
Unternehmer zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten zu können. Die
bürgerliche Mehrheit des Ständerates lehnte diese Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit ab und wollte es beim geltenden System der staatlichen Förderung der
freiwilligen Reservebildung bewenden lassen. Schliesslich setzte sich die Lösung durch,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1977
HANS HIRTER
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welche zwar ein Obligatorium ermöglicht, dem Bund aber untersagt, den Unternehmern
Vorschriften über die Verwendung der Reserven zu machen. Ebenfalls ins Schussfeld
der bürgerlichen Kritik geriet das konjunkturpolitische Instrument der Steuerzuschläge
und -rabatte. Während die Mehrheit des Nationalrates der Ansicht des Bundesrates
zustimmte, dass eine wirksame und ausgewogene Stabilisierungspolitik nur dann
möglich sei, wenn sich diese Steuermanipulationen sowohl auf die direkten als auch auf
die indirekten Bundesabgaben erstreckten, wollte der Ständerat die direkten Steuern
ausgeklammert wissen. Auch in diesem Konflikt einigten sich die Parlamentarier auf
eine Abschwächung des Vorschlags der Exekutive: wohl sollen auch Abgaben auf
direkten Steuern erhoben werden dürfen, diese müssen aber individuell zurückerstattet
werden. Einzig die Zuschläge auf den indirekten Steuern können entweder als
Satzreduktionen kollektiv zurückerstattet werden oder aber auch für allgemeine
Arbeitsbeschaffungsprogramme verwendet werden. Etwas weniger imperativ als
ursprünglich vorgesehen wurde auf Wunsch der Ständevertreter derjenige Passus
formuliert, welcher die Kantone und Gemeinden zu einer konjunkturgerechten
Ausgabenpolitik anhalten soll. Da aber die Landesregierung im neuen Vorschlag auf eine
materielle Beeinflussung der Kantone und Gemeinden verzichtete, dürfte der
Formulierung dieses moralischen Appells keine entscheidende Bedeutung zukommen.
Unverändert aus dem ersten Entwurf wurde die Verpflichtung übernommen, bei der
Konjunkturpolitik auf die Besonderheiten der einzelnen Regionen Rücksicht zu
nehmen.

In Anbetracht der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und im Einklang mit der zur
Zeit dominierenden nationalökonomischen Lehrmeinung beschränkte sich die
Konjunkturpolitik der staatlichen Instanzen weitgehend auf die Steuerung der
Geldmenge durch die Nationalbank. Das neue, im Berichtsjahr von National- und
Ständerat gutgeheissene Bundesgesetz über Konjunkturbeobachtung und -erhebung
soll in Zukunft eine regelmässige, genaue und koordinierte Erfassung des
Wirtschaftsgeschehens ermöglichen. Zudem ermächtigt es den Bundesrat, spezielle
Untersuchungen durchführen zu lassen. Hauptzweck des neuen Gesetzes ist es, durch
die Verbesserung der Informationen über Konjunkturschwankungen die
Voraussetzungen für den zeit- und sachgerechten Einsatz der konjunkturpolitischen
Instrumente zu schaffen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.1980
HANS HIRTER

Als taugliches Instrument zur Milderung von konjunkturell bedingten
Beschäftigungseinbrüchen hatten sich nach Ansicht der Behörden in der letzten
Rezession die von der Privatwirtschaft in guten Zeiten gebildeten
Arbeitsbeschaffungsreserven erwiesen. Diese Reservenbildung stützte sich aufeinen
Erlass aus dem Jahre 1951, welcher nun, auf der Basis des neuen Konjunkturartikels, an
die heutigen Erfordernisse angepasst werden soll. Der vom Bundesrat in die
Vernehmlassung gegebene Gesetzesentwurf beinhaltet eine steuerliche Begünstigung
von freiwillig gebildeten Reserven. Diese Rücklagen sind beim Bund anzulegen, welcher
sie verzinst und bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten wieder freigibt. Aus vorwiegend
administrativen Gründen sollen nur Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten von
diesen Bestimmungen profitieren können. Für den Fall, dass die Reservebildung
ungenügend ausfällt, könnte das Parlament ein Obligatorium einführen. Die
bedeutendsten Veränderungen gegenüber der bisherigen Regelung bestehen in einer
attraktiveren Form der Steuerbegünstigung und in der Möglichkeit, die Reserven auch
präventiv gegen drohende konjunkturelle oder strukturelle Schwierigkeiten
einzusetzen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.07.1981
HANS HIRTER

Im September ordnete der Bundesrat die vollständige Freigabe der von der
Privatwirtschaft gebildeten Arbeitsbeschaffungsreserven an. Es sind Bestrebungen im
Gang, dieses Instrument attraktiver zu gestalten. Der Revisionsentwurf, der namentlich
vorsieht, die freiwillige Reservebildung bereits bei der Einzahlung steuerlich zu
begünstigen, fand anlässlich der im Berichtsjahr durchgeführten Vernehmlassung
grundsätzlich Zustimmung. Allerdings lehnen die Wirtschaftsverbände die Kompetenz
des Parlamentes zur Obligatorischerklärung im Falle einer unbefriedigenden freiwilligen
Beteiligung ab. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.1982
HANS HIRTER
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In den eidgenössischen Räten wurde die Notwendigkeit eines
Beschäftigungsprogramms mit grossem Mehr bejaht. Den Nichteintretensantrag von O.
Fischer (fdp, BE) lehnte die grosse Kammer ebenso ab wie den Rückweisungsantrag von
K. Villiger (fdp, LU). Trotz ihrer grundsätzlichen Zustimmung äusserten sich jedoch viele
Votanten kritisch über die Vorlage. Bürgerliche Sprecher mahnten zur Zurückhaltung
und unterstrichen die Notwendigkeit der späteren Kompensation der Mehrausgaben.
Sie hoben zudem hervor, dass für das Vorankommen der Wirtschaft in erster Linie eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen wichtig sei. Vertreter der Linken stiessen sich
an der Vorrangstellung der Rüstungsausgaben innerhalb des Beschaffungsprogramms.
F. Borel (sp, NE) wollte den Kredit für Kriegsmaterial um jene 190 Mio kürzen, die für das
Flab-Feuerleitgerät Skyguard bestimmt sind, da nur gutgehende Unternehmen von
diesen Aufträgen profitieren würden. Der Vorschlag vermochte bloss wenige Stimmen
auf sich zu vereinigen. Sowohl Sprecher des Landesrings als auch der Linken vermissten
im Massnahmenpaket eine stärkere Berücksichtigung zukunftsorientierter
Investitionen, etwa im Bereich des Energiesparens, des Umweltschutzes und des
öffentlichen Verkehrs. Unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit gaben viele Sprecher
ihrer Sorge darüber Ausdruck, dass die vom Beschäftigungsrückgang am meisten
betroffenen Branchen und Regionen – genannt wurden die Uhrenbranche und der Jura
– im Programm zu kurz kämen. Das Beschaffungsprogramm geht in seiner endgültigen
Fassung um rund 25 Mio über den Vorschlag der Landesregierung hinaus. Ursprünglich
hatte der Nationalrat gar noch zusätzlich 100 Mio mehr bewilligen wollen, und zwar für
Lärmschutzmassnahmen an Hauptstrassen und für 50 SBB-Personenwagen. Im
Differenzenbereinigungsverfahren verzichtete er dann aber auf diese Kredite. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.1983
REGINA ESCHER

Der bundesrätliche Entwurf für das Beschäftigungsprogramm (Massnahmen zur
Stärkung der schweizerischen Wirtschaft) wurde den eidgenössischen Räten Ende
Januar unterbreitet. Im März hiessen beide Kammern die Vorlage mit geringfügigen
Änderungen gut. Das Programm bringt für den Bund Zusatzausgaben in der Höhe von
rund CHF 1 Mrd. mit sich, die allerdings auf mehrere Jahre verteilt werden. Es umfasst
zwei Gruppen von Massnahmen. Die eine zielt auf die Belebung der Binnennachfrage
ab, die andere auf die Exportförderung. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1983
REGINA ESCHER

In den binnenwirtschaftlichen Bereich fällt das Kernstück des Massnahmenpakets,
nämlich das sogenannte Beschaffungsprogramm. Dieses sieht Bundesaufträge an die
Privatwirtschaft in der Höhe von knapp CHF 665 Mio vor. Dabei handelt es sich im
wesentlichen um Vorhaben, die ohnehin realisiert würden. Das Programm umfasst
hauptsächlich Ausrüstungsinvestitionen und Rüstungsgüter. Für letztere sind über CHF
270 Mio bestimmt. Das zeitliche Vorziehen der Aufträge müsste konsequenterweise
später zu einer entsprechenden Entlastung des Bundeshaushaltes führen. Von den
Käufen der Eidgenossenschaft erwartet man, dass sie weitere Aufträge – von der Seite
Dritter sowie von der Seite von Kantonen und Gemeinden – auslösen; insgesamt sollte
sich so ein Auftragsvolumen von etwa CHF 1.7 Mil. ergeben. Neben den
Beschaffungsvorhaben beinhaltet das Beschäftigungsprogramm in seinem
binnenwirtschaftlichen Teil Massnahmen zur Förderung der Forschung (25 Mio) sowie
Kredite für die Umschulung und Weiterbildung von Arbeitslosen (0.8 Mio).

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1983
REGINA ESCHER

Im aussenwirtschaftlichen Bereich des Pakets dominiert die Erhöhung des
Bundesvorschusses an die Exportrisikogarantie um 80 Mio für 1983 und um 90 Mio für
1984. Mit dieser Massnahme lassen sich Gebührenanpassungen und
Leistungsminderungen der Versicherung vermeiden, die sich angesichts zunehmender
Zahlungsschwierigkeiten vieler Abnehmerländer unserer Exportindustrie aufgedrängt
hätten. Des weiteren stockte das Parlament den bestehenden Rahmenkredit für die
Finanzierung von sogenannten Mischkrediten (Kombination zinsloser Staatskredite mit
verzinslichen Bankkrediten) um 100 Mio auf. Schliesslich fliessen kleinere Beträge in die
allgemeine Exportförderung und in die Tourismuswerbung.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1983
REGINA ESCHER
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Die seit 1951 gültigen Vorschriften über die freiwillige Bildung von steuerbegünstigten
Arbeitsbeschaffungsreserven hatten sich in den letzten Jahren als zuwenig attraktiv
erwiesen, um ihren Zweck erfüllen zu können. Nachdem die Vernehmlassung zum
Entwurf für ein neues Gesetz weitgehend positiv verlaufen war, legte der Bundesrat
eine entsprechende Botschaft vor. Dadurch, dass die steuerliche Begünstigung bereits
bei der Reservenbildung und nicht erst bei ihrer Auflösung eintritt, will er die
Unternehmen wieder vermehrt zur Bildung von Rücklagen für schwierige Zeiten
animieren. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung sollen die
Arbeitsbeschaffungsreserven nicht nur in konjunkturellen Krisenzeiten branchenweise
(und bloss als Ausnahme für Einzelbetriebe) freigegeben werden, sondern auch unter
normalen Verhältnissen individuell für Unternehmen, die sich mit Investitionen
präventiv gegen strukturelle Probleme wappnen wollen. Um eine genügende Liquidität
der Mittel zu gewährleisten, müssen diese gemäss dem Entwurf vollständig auf einem
zinstragenden Sperrkonto beim Bund oder im Bankensystem angelegt werden. Anrecht
auf diese Begünstigungen haben Unternehmen des zweiten und dritten Sektors mit
mindestens 20 Arbeitnehmern. Wie in der bisherigen Regelung soll die Reservenbildung
auf freiwilliger Basis erfolgen. Der Bundesrat will sich allerdings die Kompentenz
einräumen, im Falle ungenügenden Zuspruchs dem Parlament ein Obligatorium für
Betriebe mit mindestens 100 Arbeitnehmern zu beantragen. In der vorberatenden
Nationalrat-Kommission stiess namentlich die Kompetenz zum Erlass eines
Obligatoriums auf eine gewisse Opposition 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.1984
HANS HIRTER

Als präventives Instrument zur Bekämpfung von wirtschaftlichen Krisen stand im
Parlament der Vorschlag des Bundesrates für eine Neufassung des Bundesgesetzes
über die Bildung von steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven zur Debatte.
Mit dieser Revision soll die seit 1951 gültige Regelung, die es den Unternehmen erlaubt,
einen Teil des Reingewinns mit Steuervorteilen für schwierige Zeiten zurückzulegen,
attraktiver gestaltet werden. Die Vorlage fand in beiden Kammern gute Aufnahme.
Umstritten war allerdings die Klausel, die es dem Bundesrat erlaubt hätte, dem
Parlament nötigenfalls, d.h. bei zu geringen Einlagen, ein Obligatorium für Betriebe mit
mehr als 100 Mitarbeitern zu beantragen. Die Fraktionen der FDP, der SVP und der
Liberalen opponierten dieser von den Unternehmerverbänden strikte abgelehnten
Kompetenzeinräumung. Hinter den Bundesrat stellten sich die Linke und die kleinen
Parteien der Mitte, während die CVP — wie übrigens auch in andern
wirtschaftspolitischen Fragen — gespalten war. Im Nationalrat obsiegten zwar zunächst
die Befürworter, nachdem sich aber die Ständekammer mit deutlichem Mehr gegen
Vorkehren zur allfälligen Einführung eines Obligatoriums ausgesprochen hatte, fügte
sich die Mehrheit der Volksvertreter diesem Entscheid. Die untere Grenze für die
Begünstigungsberechtigung wurde etwas flexibler gestaltet, indem die Kantone
berechtigt sind, diese mit dem Einverständnis des Bundesrates von 20 auf 10
Mitarbeiter zu reduzieren. Im Interesse der Unternehmer liegt ebenfalls die Erhöhung
der Obergrenze der gesamten Einlagen von 10 auf 20 Prozent (bei besonders
kapitalintensiven Unternehmen 30%) der jährlichen Lohnsumme. Die Botschaft sah vor,
dass die Freigabe der Reserven nicht erst im Krisenfall, sondern bereits bei drohenden
Schwierigkeiten präventiv fir strukturverbessernde Investitionen erfolgen kann. Das
Parlament erweiterte diesen Paragraphen in dem Sinn, dass für Branchen (nicht aber
für einzelne Unternehmen, wie zuerst vom Ständerat beschlossen) die Bewilligung für
die; Reserveauflösung auch bei einem ausgewiesenen aussergewöhnlichen
Investitionsbedarf erteilt werden kann. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1985
HANS HIRTER

Der gute Geschäftsgang in praktisch allen Branchen erlaubt es den Unternehmern,
Rückstellungen für schlechtere Zeiten zu machen. Mit dem vom Bundesrat auf den 9.
August in Kraft gesetzten Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter
Arbeitsbeschaffungsreserven sind die Bedingungen dafür wesentlich attraktiver
geworden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.08.1988
HANS HIRTER

Die vor einem Jahr vom EVD eingesetzte Expertenkommission konnte ihren Entwurf zu
einem Stabilitätsgesetz, welches das Gesetz über Krisenbekämpfung und
Arbeitsbeschaffung ablösen soll, vorlegen. Der als Rahmengesetz konzipierte Entwurf
versucht, den Konjunkturartikel der Bundesverfassung zu konkretisieren. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.1990
HANS HIRTER
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Das EVD gab im September den Vorentwurf für ein Stabilitätsgesetz in die
Vernehmlassung. Dieser war von einer Expertengruppe unter der Leitung des im
Oktober neu in den Nationalrat gewählten Genfer Wirtschaftsprofessors Tschopp (fdp)
erarbeitet worden. Der als Rahmengesetz konzipierte Entwurf orientiert sich am Primat
der Selbstregulierungskräfte der Wirtschaft und will die Aktivitäten des Bundes vor
allem auf die Gewährleistung von günstigen Rahmenbedingungen und die Förderung
der Innovations- und Anpassungsfähigkeit konzentrieren. Nur in aussergewöhnlichen
Situationen soll der Bund mit kurzfristigen Massnahmen wie z.B.
Arbeitsbeschaffungsprogrammen und Sonderabgaben zur Abwehr drohender Gefahren
oder zur Bekämpfung eingetretener Störungen eingreifen dürfen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.1991
HANS HIRTER

Im Dezember trafen sich schliesslich die Bundesräte Delamuraz, Koller und Villiger mit
Vertretern der Regierungsparteien und später auch des Vororts und der
Gewerkschaften, um über die Idee zu diskutieren, baureife Projekte (namentlich im
Bereich des Strassen- und Eisenbahnbaus) zeitlich vorzuziehen. Der Bundesrat stützte
sich dabei auf einen Vorschlag einer aus Vertretern der Nationalbank, der Verwaltung,
der Sozialpartner und der Wissenschaft gebildeten Expertengruppe. Nach diesen
Gesprächen verkündeten die Gewerkschaften, dass sie ein Investitionsprogramm des
Bundes in der Höhe von 700 Mio Fr. erwarteten. Der Vorort sprach sich hingegen gegen
eine zusätzliche Verschuldung des Bundes aus und konnte sich höchstens mit der
beschleunigten Inangriffnahme von Bauprojekten einverstanden erklären, deren
Finanzierung bereits gesichert ist. Der Bundesrat kündigte nach diesen Gesprächen mit
den Regierungsparteien und den Sozialpartnern an, dass er für die auf Ende April 1997
geplante Sondersession des Parlaments entsprechende Anträge stellen wolle. Das
Hauptgewicht werde er dabei einerseits auf vorgezogene Investitionen und
andererseits auf Steuererleichterungen für Unternehmen legen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.1996
HANS HIRTER

Gleichzeitig mit seinen Anträgen für eine unternehmerfreundliche
Unternehmenssteuerreform präsentierte der Bundesrat Ende März die vom Nationalrat
im Vorjahr geforderten Massnahmen zur Belebung der Konjunktur. Er schlug ein auf
zwei Jahre verteiltes Investitionsprogramm im Umfang von 561 Mio Fr. zugunsten der
Bauwirtschaft vor, welches ein Auftragsvolumen von etwa 2,4 Mia Fr. auslösen soll.
Dieses Programm setzt sich zusammen aus vorgezogenen Investitionen des Bundes zur
Renovation der eigenen Liegenschaften (ca. 100 Mio Fr.), der befristeten Erhöhung von
früher gekürzten Beitragssätzen im Nationalstrassenbau (ca. 150 Mio) und der Freigabe
von (im Rahmen von Sparmassnahmen gesperrten) Krediten für andere
Bundesinvestitionen (40 Mio) einerseits, sowie aus Beiträgen an Gemeinden und
Kantone (200 Mio), die eigene Investitionen vorziehen (und bis Ende Juni 1999
abschliessen) andererseits. Weiter beantragte die Regierung Subventionen für
energiepolitisch sinnvolle Projekte von Privaten zur Nutzung von erneuerbaren Energien
(ca. 60 Mio Fr.). 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.03.1997
HANS HIRTER

Mit Ausnahme der SVP, welche das Programm als zu teuer, wirkungslos und überdies
hemmend für notwendige Strukturanpassungen ablehnte, reagierten die bürgerlichen
Parteien und die Unternehmerverbände mit verhaltener Zustimmung. Die SP und der
Gewerkschaftsbund waren mit der Stossrichtung einverstanden, verlangten aber eine
Aufstockung des Kredits um 200 Mio Fr. (SGB) resp. auf 1 Mia Fr. (SP). 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.1997
HANS HIRTER

Das Paket wurde vom Parlament in der Sondersession von Ende April gleichzeitig mit
der Unternehmenssteuerreform und einer Liberalisierung der Lex Friedrich über
Grundstückverkäufe an Ausländer beraten. Dieser Konnex war insofern von Bedeutung,
weil die Zustimmung der SP zu einer unternehmerfreundlichen Steuerreform die
politische Gegenleistung für das Eintreten der FDP auf das Impulsprogramm darstellte.
Im Nationalrat blieb ein von der SVP- und der FP-Fraktion unterstützter
Nichteintretensantrag, der den wirtschaftlichen Sinn von staatlichen
Konjunkturstützungsmassnahmen grundsätzlich in Abrede stellte, erfolglos. Für die
Beschlüsse A bis C (Nationalstrassen, Impulsprogramm, bundeseigene Bauten) wurde
bei 24, 34 resp. 39 Gegenstimmen Eintreten beschlossen. Beim Beschluss E (Beiträge
für energiepolitisch sinnvolle Projekte von Privaten), wo aus grundsätzlichen
ordnungspolitischen Gründen auch die FDP-Fraktion für Nichteintreten war, fiel das
Ergebnis mit 103 zu 70 Stimmen am knappsten aus. Dies war auch der einzige Beschluss,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.1997
HANS HIRTER
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zu dem im Ständerat ein Nichteintretensantrag vorlag (Bisig, fdp, SZ); er unterlag mit 20
zu 9 Stimmen.

Für den Vollzug des Impulsprogramms, das eine Bundessubvention von 15-20% an
vorgezogene kommunale und kantonale Investitionen ausrichtet, legte das
federführende Bundesamt für Konjunkturfragen (BFK) fest, dass die Gemeinden bis zum
30. September ihre Gesuche via Kanton einreichen müssen. Die Gesuchsteller hatten
dabei nachzuweisen, dass es sich um zurückgestellte, das heisst nicht ohnehin zur
Realisierung vorgesehene Projekte handelt, und dass die subventionierten Arbeiten bis
zum 30. Juni 1999 abgeschlossen sein werden. Die zur Verfügung stehenden 200 Mio Fr.
wurden nach einem fixen Verteilschlüssel (Mittel aus den Anteilen an der
schweizerischen Wohnbevölkerung und an den Arbeitslosen, wobei letzteres doppelt
gewichtet wurde) auf die Kantone verteilt. Insgesamt profitierten 1600 Projekte vom
Impulsprogramm. Dabei war die Nachfrage derart rege, dass 600 der rund 3000
Gesuche nicht berücksichtigt werden konnten, weil der Kredit erschöpft war. Einzig der
Kanton Genf hatte die ihm zustehende Quote nicht voll beansprucht; sein nicht
genutzter Anteil wurde auf die übrigen Westschweizer Kantone verteilt. Damit hatten
sich die Bedenken der Kantone, welche den Beschluss anfangs Jahr zwar nicht
bekämpft, aber angesichts der angespannten Gemeindefinanzen und des als zu gering
erachteten Subventionssatzes von 15% an dessen Umsetzung gezweifelt hatten, nicht
bewahrheitet. Kurz vor der Beratung des Wirtschaftsankurbelungsprogramms im
Parlament hatte das BFK eine Evaluation des Impulsprogramms 1993-95 veröffentlicht.
Es kam darin zum Schluss, dass mit den 200 Mio Fr. Bundessubventionen in den
Kantonen und Gemeinden ein Bauvolumen von 1,4 Mia Fr. ausgelöst worden war. Die
unterstützten Projekte hätten 1994 rund 2% der gesamten Bautätigkeit ausgemacht und
damit zu etwa einem Drittel an das Wachstum der Baubranche beigetragen. Der Bericht
gab zu bedenken, dass sich die Beschäftigungswirkung der Massnahmen nur schwer
quantifizieren lasse und nannte als Schätzwert die Zahl von 14 000 Jahresstellen. Der
Nachweis, dass mit dem Investitionsbonus dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen worden
seien, kann laut BFK aber nicht erbracht werden. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.05.1997
HANS HIRTER

Beim Impulsprogramm nahm der Nationalrat die vor allem von Westschweizern
unterstützte Formel auf, dass bei der Zuteilung der Gelder die Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit besonders zu berücksichtigen seien. Die von der Linken beantragte
Erhöhung des Kredits für das Impulsprogramm von 200 auf 250 resp. 400 Mio Fr. wurde
abgelehnt. Bei den Investitionen zur Renovation von bundeseigenen Liegenschaften
schlug die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerats vor, den
Kredit von 100 Mio Fr. um 60 Mio Fr. zu kürzen und diese Summe für einen von ihr
ausgearbeiteten neuen Beschluss über die Förderung des Angebots an Lehrstellen zu
verwenden. Dieser sah zuerst vor, den Bund zu ermächtigen, jede zusätzlich
geschaffene Lehrstelle mit einem Beitrag von 5000 Fr. zu subventionieren. Dieser
Antrag wurde dann aber korrigiert, indem vorgeschlagen wurde, das Geld für
Einführungskurse, Lehrstellenverbünde und Lehrstellenmarketing einzusetzen. Die WAK
des Nationalrats wollte noch weiter gehen und die für Renovationen verbleibenden 40
Mio Fr. für die von seiner Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
Aufstockung des Kredits zur Technologie- und Innovationsförderung einsetzen. Dafür
hatte das Parlament zwar 1994 für die Jahre 1996-99 einen Rahmenkredit von 220 Mio
Fr. bewilligt; anlässlich der Kürzungen im Bundesvoranschlag gab es dann aber für 1996
und 1997 nur 8 resp. 26 Mio. Fr. frei. Die beiden Räte folgten zuerst ihren jeweiligen
Kommissionen, einigten sich in der Differenzbereinigung dann aber darauf, neben den
60 Mio Fr. für die Lehrstellenförderung nur 20 Mio Fr. für die Technologieförderung zu
sprechen und einen Betrag von 20 Mio Fr. für Renovationen von bundeseigenen Bauten
stehenzulassen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.1997
HANS HIRTER

Das Parlament konnte in der Folge zwei im Vorjahr eingereichte Standesinitiativen der
Kantone Genf und Tessin Folge geben und sie als erfüllt abschreiben; gleiches geschah
mit einer Petition der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI). Der Ständerat wandelte die
im Herbst 1996 vom Nationalrat überwiesene Motion der SP-Fraktion, welche der
Auslöser für das eben verabschiedete Impulsprogramm gewesen war, in ein Postulat um
und schrieb dieses als erfüllt ab. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.1997
HANS HIRTER
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Mit der Verschärfung der Finanzkrise und den wachsenden Problemen in der
Realwirtschaft häuften sich auch in der Schweiz die Rufe nach einem
Konjunkturstützungsprogramm. Allerdings waren sich die Wirtschaftsexperten lange
uneinig, ob die Schweiz überhaupt von einer Rezession betroffen sein würde. Noch im
September, als die Konjunkturforschungsstelle der ETH-Zürich ihre Prognosen radikal
überarbeitet hatte und nur noch von einem Nullwachstum für 2009 ausging, erwartete
das Seco ein Wachstum von immerhin 1,3%. Erst im Dezember zeichneten dann auch
die Experten des Seco ein wesentlich düstereres Bild und erwarteten, insbesondere
wegen eines radikalen Einbruchs bei den Exporten, einen Rückgang der
Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 um 0,8%. Spätestens vom Oktober an forderten die
SP und die Gewerkschaften vom Bund Konjunkturförderungsprogramme. Im November
beurteilte der Bundesrat die Lage als ernst genug und leitete erste Massnahmen zur
Stützung der Wirtschaft ein. Kernpunkte waren die Freigabe der steuerbegünstigten
Arbeitsbeschaffungsreserven der Unternehmen (rund 550 Mio Fr.) auf den 1. Januar
2009 sowie die Aufhebung der Kreditsperre beim Bund und gezielte Aufstockungen im
Bundesvoranschlag für 2009 (205 resp. 136 Mio Fr.). Mitte Dezember kündigte
Bundesrätin Leuthard dann die Vorbereitung eines weiteren Investitionsprogramms im
Umfang von über 650 Mio Fr. an. Für die SP waren diese im internationalen Vergleich
sehr bescheidenen Massnahmen völlig ungenügend. Sie stellte als Alternative dazu
staatliche Programme im Umfang von 6 Mia Fr. für Investitionen namentlich im Bereich
des öffentlichen Verkehrs und zur Subventionierung von Krankenkassenprämien vor. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2008
HANS HIRTER

Wie bereits 2008 angekündigt, beantragte der Bundesrat anfangs Jahr dem Parlament
ein zweites Programm zur Stützung der Konjunktur. In einem Nachtrag zum
Voranschlag 2009 nutzte er den im Rahmen der Schuldenbremse verbliebenen
finanzpolitischen Spielraum von rund 700 Mio Fr. aus. Der grösste Teil dieser Mittel
(rund 390 Mio Fr.) sollten dem Ausbau und Unterhalt der Strassen- und
Bahninfrastruktur dienen; rund 100 Mio Fr. waren für Projekte der neuen
Regionalpolitik vorgesehen und weitere 50 Mio Fr. für die Förderung der Forschung und
Entwicklung. Zusätzlich gefördert werden sollten auch energiepolitisch motivierte
Projekte. Zusätzlich schlug der Bundesrat eine vorübergehende Flexibilisierung der
Leistungen der Exportrisikogarantie und der Wohneigentumsförderung vor. So soll bei
der Wohnbauförderung auf die Rückzahlung von Krediten teilweise verzichtet werden,
wenn diese Mittel für energietechnische Sanierungen verwendet werden. In eigener
Kompetenz beschloss die Regierung zudem die Verlängerung der Höchstdauer der
Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate. 
In der Frühjahrssession verabschiedete der NR eine damit erfüllte Motion Favre (fdp,
VD) für zusätzliche Mittel zugunsten der Regionalpolitik und eine Motion der CVP
(08.3968) mit einem Aktionskatalog, der sich zu einem guten Teil mit den vom BR
vorgeschlagenen Massnahmen deckte, und der auch vom SR teilweise überwiesen
wurde. Der SR hiess zudem ein Postulat der WBK (09.3004) für zusätzliche
Forschungsmittel im Rahmen des Nationalfonds und der KTI gut 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.02.2009
HANS HIRTER

Im Nationalrat, der die Gelegenheit zu einer grossen wirtschaftspolitischen Debatte
nutzte, sprach sich die SVP grundsätzlich gegen das Programm aus, obwohl ihre
Vertreter in der vorberatenden Kommission keine entsprechenden Einwände formuliert
hatten. Solche Programme würden nur den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft
stärken und die Staatsausgaben erhöhen. Akzeptabel sei nach Ansicht der SVP einzig
eine Förderung des Strassenbaus sowie Steuersenkungen für Unternehmen und
Familien. Ihr von Zuppiger (svp, ZH) gestellter Rückweisungsantrag wurde mit 136 zu 42
abgelehnt. Ebenso wenig Erfolg hatte der SVP-Antrag, auf die Veränderungen beim
Wohneigentumsförderungsgesetz zu verzichten. Der Ständerat führte ebenfalls eine
ausgiebige Debatte über die Wirtschaftslage und über eine sinnvolle Konjunkturpolitik
durch, wobei das Paket nicht in Frage gestellt wurde. Die Forderung der Grünen (Mo.
08.3941) nach einem wesentlich umfangreicheren Konjunkturförderungsprogramm im
Umfang von 8 bis 10 Mia Fr., wovon ein Drittel schon im Jahr 2009 auszugeben wäre,
lehnte der Nationalrat mit 132 zu 62 Stimmen ab. Keine Chance hatte auch eine Motion
Leutenegger (sp, BL; Mo. 08.4029), welche für 2009 Förderungsmassnahmen des
Bundes von 6 Mia Fr. verlangte. 21
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Nachdem sich die Rezession bis zum Sommer weiter verstärkt hatte, schlug der
Bundesrat dem Parlament im August vor, auch noch das im Ende 2008 in Aussicht
gestellte dritte Programm zur Stabilisierung der Konjunktur in Kraft zu setzen. Mit
diesem rund 400 Mio Fr. kostenden Programm sollten zusätzliche befristete
Finanzhilfen für Massnahmen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie Wirtschaftswerbung im Ausland zur Verfügung
gestellt werden. Auf dem Arbeitsmarkt gelte es insbesondere, die Instrumente der
Arbeitslosenversicherung zu ergänzen, um die erwartete besonders starke Zunahme
von Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Ausgebaut werden sollen dabei insbesondere
die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für stellenlose Jugendliche und für
Kurzarbeitende. Finanziell massiv ins Gewicht fiel mit rund 240 Mio Fr. der Vorschlag,
für rund 8000 Langzeitarbeitslose, die ausgesteuert sind oder kurz davor stehen
(Personen, die seit mindestens einem Jahr ohne Stelle sind), während maximal sechs
Monaten die Lohnkosten für die Beschäftigung bei einer gemeinnützigen Organisation
zu übernehmen. Zu den Massnahmen im Technologiebereich gehörte vor allem die
Unterstützung der Weiterentwicklung der digitalen Signatur zu einer allgemein
akzeptierten Karte (Swiss ID) als Mittel zur sicheren Authentifizierung im elektronischen
Geschäfts- und Behördenverkehr. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2009
HANS HIRTER

Das Parlament hiess die Massnahmen in der Herbstsession nach einer langen
Auseinandersetzung gut. Der Ständerat lehnte zuerst einen Nichteintretensantrag von
Germann (svp, SH) und Schweiger (fdp, ZG) mit 25 zu 6 Stimmen ab. Diese begrüssten
zwar grundsätzlich die primär arbeitsmarktbezogenen Vorschläge des Bundesrates,
lehnten das Paket aber aus finanzpolitischen Überlegungen ab. In der Detailberatung
schwächte der Rat den bundesrätlichen Vorschlag ab, die Löhne für einige tausend
ausgesteuerte Langzeitarbeitslose für eine Beschäftigung in nicht profitorientierten
gemeinnützigen Unternehmen für eine Dauer von sechs Monaten vom Bund zu
bezahlen. Die Lohnkosten sollen gemäss dem Entscheid der kleinen Kammer diesen
Organisationen nur teilweise, d.h. mit maximal 3000 Fr. pro Monat vergütet werden. Ein
Antrag Hess (fdp, OW), darauf ganz zu verzichten, lehnte der Ständerat mit 24 zu 12
Stimmen ab. Keine Gnade fand hingegen die vom Bundesrat beantragte
Anschubfinanzierung von rund 25 Mio Fr. zugunsten der Akzeptanz und Verwendung
einer Ausweiskarte mit der elektronischen Signatur. Mehrere Votanten kritisierten, dass
dieses Konzept noch unausgegoren sei und nicht klar sei, wofür die finanziellen Mittel
verwendet werden sollen. Mit 22 zu 15 Stimmen wurde auf Antrag Gutzwiller (fdp, ZH)
dieser Beitrag gestrichen.

Auch im Nationalrat beantragte eine aus Mitgliedern der SVP und der FDP gebildete
Kommissionsminderheit Nichteintreten. Die FDP, die SVP und die BDP waren zwar nicht
gegen alle Komponenten des Stabilisierungsprogramms, sie erachteten aber die
Mehrzahl der im Bereich Arbeitsmarkt vorgesehenen Massnahmen (insbesondere das
Beschäftigungsprogramm für Ausgesteuerte) als wenig sinnvoll. Zudem waren sie gegen
ein drittes Paket zum aktuellen Zeitpunkt, weil sie in den Statistiken bereits erste
Anzeichen einer Wirtschaftserholung zu erkennen glaubten. Ihr Nichteintretensantrag
unterlag mit 93 zu 91 Stimmen äusserst knapp; den Ausschlag gegeben hatte die fast
geschlossene Unterstützung des Programms durch die CVP, welche ihre Bundesrätin
Leuthard nicht im Regen stehen lassen wollte. In der Detailberatung wurden die
zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung von Personen mit frisch
abgeschlossener Lehre zwar gutgeheissen, scheiterten aber an der Ausgabenbremse,
welche eine Zustimmung durch die Mehrheit aller Ratsmitglieder fordert. Die Idee, dass
der Bund für einige Zeit die Löhne für einige tausend ausgesteuerte Langzeitarbeitslose
für eine Beschäftigung bei gemeinnützigen Unternehmen bezahlt, lehnte der Rat auf
Antrag von Spuhler (svp, TG) mit 94 zu 90 Stimmen ab. Für die finanzielle Unterstützung
von Betrieben, die stellenlose Lehrabsolventen weiter beschäftigen, ergab sich im
Nationalrat eine hauchdünne Mehrheit. Grosszügiger als der Ständerat zeigte er sich
hingegen bei der Förderung der digitalen Unterschrift; er nahm diese wieder in das
Programm auf. Nachdem der Rat eine ganze Reihe von Anträgen der SP und der GP für
zusätzliche Massnahmen abgelehnt hatte, hiess er das dritte
Konjunkturförderungsprogramm mit 94 zu 87 Stimmen gut. 

In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat mit deutlicher Mehrheit am
Lohnzahlungsprogramm für Langzeitarbeitslose fest. Mit knappem Mehr war er nun
auch mit dem Beitrag zur Förderung der Verbreitung der digitalen Unterschrift
einverstanden. Im Nationalrat wurden die zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und
Weiterbildung von Personen mit neu abgeschlossener Lehre nochmals gutgeheissen,
scheiterten aber erneut an der Ausgabenbremse. Die Lohnübernahme für die befristete

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER
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Beschäftigung von Ausgesteuerten fand diesmal eine knappe Mehrheit, vermochte aber
das qualifizierte Mehr für die Überwindung der Ausgabenbremse ebenfalls nicht zu
schaffen. An dieser Hürde scheiterte auch die Finanzierung von Weiterbildungskosten
für Personen, die in Betrieben mit Kurzarbeit beschäftigt sind. Nachdem die kleine
Kammer ihre Beschlüsse nochmals bestätigt hatte, wiederholte sich die Prozedur im
Nationalrat: Er hiess sämtliche Projekte ebenfalls gut, da die befürwortende, aus SP,
CVP und GP gebildete Mehrheit aber weniger als 101 Stimmen zählte, scheiterten sie
aber alle an der Ausgabenbremse. Die Einigungskonferenz beschloss, an der
Finanzierung der Aus- und Weiterbildung von Lehrabsolventen sowie von
Kurzarbeitenden festzuhalten. Bei den Beschäftigungsprogrammen für Ausgesteuerte
bei gemeinnützigen Organisationen fand sie eine Kompromissformel, welche dem
Bundesrat die Kompetenz erteilt, diese einzuführen, wenn die nationale
Arbeitslosenrate 5% erreicht. Diese Lösung veranlasste drei Abgeordnete der BDP und
zwei der FDP zu Umschwenken, wodurch das qualifizierte Mehr für die Überwindung
der Ausgabenbremse im Nationalrat mit 103 Stimmen erreicht wurde. Die kleine
Kammer schloss sich diesem Entscheid an und beide Ratskammern stimmten auch der
dringlichen Inkraftsetzung zu. 23

Zur Abfederung der Frankenstärke stimmte das Parlament einem vom Bundesrat
beantragten Hilfspaket im Umfang von 870 Millionen Franken zu, wovon 500 Millionen
Franken der Arbeitslosenversicherung zu Gute kamen. Abgesehen von einigen
Ausnahmen verzichtete der Bund auf die gezielte Unterstützung von einzelnen
Exportbranchen sowie auf kurzfristig wirkende Massnahmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2011
LAURENT BERNHARD

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur la politique économique extérieure 2014.
Ce rapport met notamment en avant la fragmentation des chaînes de production
mondiales et recommande une spécialisation sur les maillons de la chaîne pour lesquels
la Suisse possède un avantage comparatif. Il présente également les nouveaux accords
sur le commerce international: l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et les
accords de libre-échange avec la Chine, les Etats de coopération du Golfe, le Costa
Rica et le Panama. Les chambres des cantons et du peuple ont pris note du rapport.
Elles ont notamment souligné les conséquences de la votation du 9 février et le risque
d'un isolement pour la Suisse. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que l'aide aux «cas de rigueur» a été rehaussée et administrativement simplifiée à
la fin de l'année 2020 pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19, le
versement de ces aides supplémentaires a rencontré des obstacles au début de l'année
2021. En effet, vu que la répartition et le versement ont été confiés aux cantons, de
fortes disparités ont été relevées par les entreprises concernées: forains,
évènementiels, voyage, tourisme, hôtellerie, restauration, PME, etc. Ces différences
cantonales ainsi que la lenteur ont fait couler beaucoup d'encre dans les journaux
helvétiques. Par conséquent, le Conseil fédéral est intervenu fin février pour rehausser
les aides aux «cas de rigueur» avec une enveloppe d'environ CHF 10 milliards,
modifier la clé de répartition financière et faciliter les démarches administratives. Dans
les détails, CHF 6 milliards sont destinés aux PME avec un chiffre d'affaire inférieur à
CHF 5 millions. La Confédération prend à sa charge 70% et les cantons 30% de ce
montant. Puis, les autres CHF 4 milliards sont entièrement à la charge de la
Confédération. Ils concernent les entreprises avec un chiffre d'affaire supérieur à CHF
5 millions ainsi que les groupes avec succursales dans plusieurs cantons. Cette dernière
décision a pour objectif de garantir l'égalité de traitement. Finalement, un dernier CHF
1 milliards est prévu pour les cantons principalement touristiques. 

Cette nouvelle proposition a été largement débattue dans les chambres fédérales lors
de la session de printemps 2021. Dans un premier temps, le Conseil national a gonflé les
aides aux «cas de rigueur» pour atteindre un montant proche de CHF 20 milliards (CHF
8,8 milliards supplémentaires). En effet, il a estimé qu'un abaissement de 25% du
chiffre d'affaire (au lieu de 40% comme proposé par le Conseil fédéral) devrait suffire
pour accéder à une aide financière, que la date de fondation ne devrait pas être prise
en compte et que les entreprises avec un chiffre d'affaire inférieur à CHF 250 millions
ne devraient pas être soumises à une obligation de remboursement. De son côté, le
Conseil des Etats a resserré les cordons de la bourse. Il a décidé que le seuil de 40%
devrait être maintenu, que seules les entreprises fondées avant le 1er octobre 2020
pourraient accéder à l'aide et que toutes les entreprises devraient être soumises à

BUNDESRATSGESCHÄFT
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l'obligation de remboursement en cas de bénéfice. Étant donné que de nombreuses
divergences ont été maintenues après un deuxième passage dans chaque chambre, la
loi Covid-19 a finalement été débattue en conférence de conciliation. Au final, le
Parlement a ajouté, à l'enveloppe de CHF 10 milliards initialement prévu par le Conseil
fédéral, CHF 2 milliards supplémentaires pour une aide aux organisateurs de
manifestations d'une importance supracantonale. Le Conseil national a adopté cette
version des aides aux «cas de rigueur» par 179 voix contre 9 (toutes issues du groupe
UDC), et le Conseil des Etats à l'unanimité. 25

Strukturpolitik

Als Ergänzung zum Beschäftigungsprogramm ist ein vom Bunderat im Februar in die
Vernehmlassung geschicktes zweites Massnahmenpaket gedacht, die «Massnahmen zur
Stärkung der mittel- und langfristigen Anpassungsfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft». Bereits im Juli lag die Botschaft an das Parlament vor. Während das
Beschäftigungsprogramm auf die Stützung der Nachfrage ausgerichtet ist, will die
Landesregierung mit dieser zweiten Vorlage eine Verbesserung der
Angebotsbedingungen erreichen. Mit staatlichen Vorkehren soll der Wirtschaft die
Lösung der strukturellen Probleme erleichtert werden, die sich aus der internationalen
Wirtschaftsentwicklung sowie dem beschleunigten technischen Fortschritt ergeben.
Das geplante Anschlussprogramm gehört somit schwergewichtig in den Bereich der
Strukturpolitik. Es gliedert sich in zwei Teile. Der eine betrifft den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums, der andere die Schaffung einer
landesweiten Innovationsrisikogarantie für kleinere und mittlere Unternehmen. Die
Verstärkung der Regionalmassnahmen besteht unter anderem in einer Revision des
Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen. Der Erlass soll – insbesondere durch die Entkoppelung der vorhandenen
Arten von Finanzhilfen, d.h. der Zinskostenbeiträge einerseits und der Bürgschaften
andererseits – flexibler gestaltet werden. Weitere Massnahmen befassen sich mit der
Berggebietsförderung. Das Investitionshilfegesetz soll abgeändert und der Hilfsfonds
aufgestockt werden. Die regionalpolitischen Vorschläge waren in der Vernehmlassung
auf breite Zustimmung gestossen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.1983
REGINA ESCHER

Uneinigkeit herrschte dagegen hinsichtlich des Projektes einer staatlichen
Innovationsrisikogarantie. Mit einigen Modifikationen fand es aber dennoch Aufnahme
in die bundesrätliche Botschaft. Die Landesregierung geht davon aus, dass für kleinere
und mittlere Unternehmen Engpässe bei der Beschaffung von Risikokapital bestehen.
Die Innovationsrisikogarantie soll dazu beitragen, diese Lücke zu schliessen. Dadurch
liesse sich die für die strukturelle Anpassung so wichtige Verwertung von technischen
Neuerungen fördern. Wie die bereits realisierte Exportrisikogarantie hätte die
Innovationsrisikogarantie Versicherungscharakter. Sie soll es kreditsuchenden Firmen
ermöglichen, die zur Verwirklichung von hochtechnologischen Innovationsvorhaben
beschafften Fremdmittel teilweise beim Bund zu versichern. Im Erfolgsfall müsste das
innovierende Unternehmen dem Garanten, also dem Bund, eine Prämie entrichten. Bei
einem Misserfolg hingegen übernähme der Staat die Rückzahlung des Kredits im
garantierten Umfang. Versicherbar wären in der Regel 50% der fremdfinanzierten
Kosten. Die Versicherung hätte Eigenwirtschaftlichkeit anzustreben. Die Begutachtung
der Garantiegesuche soll durch eine vom Bundesrat bestellte Kommission erfolgen.
Einem Gesuch könnte nur dann stattgegeben werden, wenn für das betreffende Projekt
Marktchancen vorhanden sind. Aufgrund von Anregungen, die während des
Vernehmlassungsverfahrens gemacht wurden, schlägt der Bundesrat vor, die
Risikogarantie vorerst nur für zehn Jahre einzuführen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.1983
REGINA ESCHER

Wegen ihrer ordnungspolitischen Bedeutung stellte die Innovationsrisikogarantie im
Berichtsjahr ein zentrales wirtschaftspolitisches Thema dar. Insbesondere die FDP, der
Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen und der Vorort lehnten
die Einführung des Instruments vehement ab. Sie halten diese staatliche Risikogarantie
für ein systemwidriges Mittel. Eine solche Intervention ins freie Spiel der Marktkräfte
führe zu Struktur- und Wettbewerbsverzerrungen und verwässere die
unternehmerische Eigenverantwortung. Anstatt durch eine staatliche Garantie solle die
Bereitstellung von Risikokapital für Innovationen durch die Verbesserung der
wirtschaftspolitischen und fiskalischen Rahmenbedingungen gefördert werden.
Teilweise wurde auch das Bestehen einer Risikokapitallücke verneint. Demgegenüber
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stellten sich SGB und SPS hinter den Vorschlag des Bundesrates. Dieser liege im
Interesse der Sicherung der Beschäftigung und der Wettbewerbsfähigkeit. Der SGB
betrachtet die ordnungspolitischen Vorbehalte der Gegner als nicht stichhaltig.
Befremdend sei es vor allem, wenn diese Kritik aus Kreisen stamme, die gegenüber der
Exportrisikogarantie keine Bedenken hätten. Die Umstrittenheit der bundesrätlichen
Vorlage manifestierte sich darin, dass es in der vorberatenden Kommission des
Ständerates für den Eintretensbeschluss des Stichentscheides des Präsidenten
bedurfte. 27

Bei der Behandlung durch das Parlament zeigte sich, dass auch dieser Entwurf die
Gegner einer Innovationsrisikogarantie nicht zu überzeugen vermochte. Die Fraktionen
der FDP, der SVP und der Liberalen blieben dabei, dass es sich bei der IRG um ein
systemwidriges, wettbewerbsverzerrendes Instrument handle. Dieses Argument
gründete sich nicht zuletzt darauf, dass die an sich begrüssten Steuererleichterungen
lediglich bei Inanspruchnahme der IRG gewährt werden sollen. Neben den sachlichen
Argumenten war jedoch nicht zu überhören, dass bei der ganzen Auseinandersetzung
auch die Unzufriedenheit der Freisinnigen mit dem zum erstenmal nicht aus ihrer
Partei stammenden Vorsteher des EVD mitspielte. Immerhin waren die Reihen nicht
ganz geschlossen. So sprach sich etwa im Nationalrat der Freisinnige Etique für das
Projekt von Bundesrat Furgler aus, während sich umgekehrt Ständerat Kündig im
gegnerischen Lager befand. In beiden Kammern unterlagen die Nichteintretensanträge
ungefähr im Verhältnis eins zu zwei. Die in den Detailberatungen noch gerinfügig
modifizierte Vorlage passierte die Schlussabstimmung mit Stimmenzahlen von 26 : 8
resp. 114 : 56. Gleichzeitig hiessen die Räte einen Bundesbeschluss über die
Finanzierung der IRG gut. Mit der Überweisung einer entsprechenden Motion der
Ständeratskommission gab das Parlament im weiteren dem Bundesrat den Auftrag,
dafür zu sorgen, dass die Ausleihe und Bildung von Risikokapital auch dann in den
Genuss von Steuererleichterungen gelangt, wenn die IRG nicht in Anspruch genommen
wird. Eine Motion Brahier (fdp, JU), die fiskalische Erleichterungen auch für sich
umstrukturierende Unternehmen forderte, wurde demgegenüber von BR Stich
bekämpft und von der kleinen Kammer nicht überwiesen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1984
HANS HIRTER

Wie bereits während der parlamentarischen Behandlung abzusehen war, ergriffen die
Gegner der IRG unter Anführung des Gewerbeverbandes, dem sich mit dem Vorort
auch die andere grosse Unternehmerorganisation anschloss, das Referendum. Dabei
stützten sie sich neben den bereits erwähnten ordnungspolitischen Argumenten auch
auf Umfragen unter ihren Mitgliedern, die diese Art staatlicher Innovationsförderung
mehrheitlich ablehnten. Dieses Desinteresse ist freilich nicht überraschend, da
einerseits nur ein kleiner Teil von ihnen im allein begünstigten Bereich der Entwicklung
technologisch fortgeschrittener Produkte, Verfahren und Dienstleistungen tätig ist und
ihnen andererseits von derartigen Innovationen unliebsame Konkurrenz erwachsen
kann. Die Banken, denen bei der Aufbringung und Vermittlung von Investionskapital
eine wichtige Rolle zukommt, haben gegen die IRG in ihrer redimensionierten Form
keine grundlegenden Einwände, obwohl auch sie generelle fiskalische Entlastungen für
Risikokapital vorziehen würden. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.11.1984
HANS HIRTER

Das im Gegensatz zur geplanten IRG unumstrittene Investitionshilfegesetz für
Berggebiete (IHG) konnte im Berichtsjahr sein zehnjähriges Bestehen feiern, was Anlass
zu einem Rückblick bot. Rund zwei Drittel des Territoriums der Schweiz mit etwa einem
Viertel der Gesamtbevölkerung dürfen heute Beihilfen gemäss IHG in Anspruch
nehmen. Für mehr als 2'000 Infrastrukturvorhaben konnten bisher zinsverbilligte
Darlehen von gegen CHF 550 Mio zugesichert werden. Damit gelang es, in strukturell
benachteiligten Regionen ein Investitionsvolumen von ca. CHF 3.5 Mia. auszulösen. Die
Auswirkungen der Regionalpolitik und darüber hinaus auch diejenigen der Gesamtheit
der staatlichen Handlungen sind während der vergangenen acht Jahre im Rahmen des
grossangelegten Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
untersucht worden. Den spezifischen regionalpolitischen Instrumenten konnte in
diesen Analysen ein recht gutes Zeugnis ausgestellt werden. Räumliche Effekte, die
vielfach ungewollt sind, haben allerdings auch die meisten übrigen staatlichen
Handlungen zur Folge. Die Untersuchungen zeigten, dass durch diese die bestehenden
regionalen Ungleichgewichte oft noch verstärkt und damit die Ziele der Strukturpolitik
gefährdet werden.
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Der 1984 vom Parlament beschlossene Ausbau der regional- und strukturpolitischen
Instrumente wurde auf den 15. April in Kraft gesetzt. 30

Da der Gewerbeverband mit Unterstützung des Vororts erfolgreich das Referendum
gegen die Innovationsrisikogarantie (IRG) ergriffen hatte, kam es auf dem Gebiet der
Strukturpolitik im Berichtsjahr zu einer Volksabstimmung. Die Fronten waren
spätestens seit der Parlamentsdebatte von 1984 bezogen und auch neue Argumente
tauchten im Abstimmungskampf keine mehr auf. Von Anfang an war klar, dass die
Auseinandersetzung nicht die an sich geringe Summe zum Thema hatte, die der Staat
zur Risikoabdeckung zur Verfügung stellen wollte, sondern die grundsätzliche Frage
nach der Rolle des Staates im Wirtschaftssystem. Nach den Befürwortern handelte es
sich bei der angestrebten staatlichen Rückversicherung für die Anbieter von
Risikokapital zugunsten technologisch fortschrittlicher Projekte um eine wichtige Hilfe
für kleinere Unternehmen. Diese Massnahme würde ihrer Meinung nach nicht nur die
Schaffung von Arbeitsplätzen in der Gegenwart förden, sondern auch verhindern
helfen, dass die Schweiz künftig im weltweiten Konkurrenzkampf ins Hintertreffen
gerät. In den Augen der Gegner sind derartige Stützungsmassnahmen völlig inopportun,
da erstens kein technologischer Rückstand der einheimischen Industrie auszumachen
sei und zweitens ernsthafte Probleme bei der Finanzierung von erfolgversprechenden
Projekten nicht bestehen würden. Die Wirtschaft erwarte vom Staat keine Hilfestellung
bei unternehmerischen Investitionsentscheiden, sondern Zurückhaltung in der
Steuerpolitik, den Abbau von administrativen Vorschriften und die Förderung der
Forschung und Ausbildung.

Im Sinne einer allgemeinen Begünstigung von Risikokapital überwies der NR eine Motion
Feigenwinter (cvp, BL), welche unter anderem die Aufhebung bzw. Reduktion der
Emissionsabgabe bei der Bildung von neuem Risikokapital bei Aktiengesellschaften
verlangt 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.08.1985
HANS HIRTER

Von den Parteien und Verbänden sprachen sich die CVP, die SP, der Landesring und die
PdA sowie die beiden Gewerkschaften SGB und CNG für die Innovationsrisikogarantie
aus, FDP, SVP, Liberale, EVP, NA und POCH bekämpften sie ebenso wie der Vorort und
der Gewerbeverband. Abweichende Losungen gaben folgende Kantonalsektionen aus:
LdU/SH, CVP/ZG (Nein) sowie FDP/GE, SVP/GR, LP/NE, EVP/SG (Ja). Das Nein der
POCH orientierte sich an wachstumskritischen Argumenten.

Am 22. September lehnte der Souverän die Vorlage mit 695'288 : 917'507 Stimmen
recht deutlich ab. Eine klare Zustimmung ergab sich lediglich in den Kantonen Jura,
Neuenburg, Genf und Tessin; damit zeigte sich einmal mehr, dass die deutschsprachige
Schweiz staatliche Eingriffe ins Wirtschaftssystem spürbar kritischer beurteilt. Eine
Nachanalyse auf Befragungsbasis ergab, dass die Stimmbürger über die IRG zwar
angesichts des komplexen Inhalts recht gut informiert waren, dass sie sich in ihrer
grossen Mehrheit davon jedoch kaum stark betroffen fühlten. Nach der Abstimmung
konnte als Fazit zumindest festgehalten werden, dass die Diskussion über die IRG dazu
geführt hatte, dass gewisse Probleme kleiner und mittlerer Firmen bei der Beschaffung
von Risikokapital erkannt und von Kantonal- und Geschäftsbanken entsprechende
Lösungsmodelle ausgearbeitet worden sind.

Im Nationalrat regte der Freisinnige Bonny (BE) mit einem Postulat die
schwergewichtige Ausrichtung dieses Bundesamtes auf Fragen im Zusammenhang mit
der Technologieförderung an.

Abstimmung vom 22.09.1985

Beteiligung: 40.87%
Ja: 695'288 (43.11%) / Stände: 5.5
Nein: 917'507 (56.89%) / Stände: 17.5

Parolen:
- Ja: CVP (2*), LdU (1*), PdA, SPS (1*), GPS; SGB, CNG
- Nein: EVP (1*), FDP (2*), LPS (1*), NA, POCH, SVP (1*), EDU; Vorort, SGV
- Stimmfreigabe:
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 32
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Das EVD hat als letztes regionales Entwicklungskonzept dasjenige des Val-de-Ruz (NE)
genehmigt. Damit verfügen alle 54 ausgeschiedenen Bergregionen über ein vom Bund
anerkanntes Planungsinstrument, welches die Voraussetzung für die Ausrichtung von
Bundesbeiträgen im Rahmen des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) bildet.
Die Interessenvertreter der Berggebiete stellten an einer gemeinsamen
Pressekonferenz ihre politischen Schlüsse aus den im Vorjahr präsentierten
Ergebnissen des Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
vor und verlangten eine Neuorientierung der Regionalpolitik. Wie diese aussehen sollte,
blieb allerdings, mit Ausnahme der Forderung um Aufstockung des
Investitionshilfefonds von CHF 800 auf 1'200 Mio, noch recht unbestimmt. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Die schlechten Aussichten für die Entwicklung der Bundesfinanzen hatten den
Bundesrat etwa gleichzeitig veranlasst, seine bisher eher ablehnende Haltung zur
Zulassung von Spielbanken zu korrigieren. Im Rahmen der "Sondermassnahmen 1992
für den Bundeshaushalt" schlug er vor, Art. 35 BV in dem Sinn zu ändern, dass das
Spielbankenverbot aufgehoben und die Gesetzgebung – insbesondere auch über
maximale Einsätze – und Konzessionierung zur Bundessache erklärt werden, wobei die
Kantone für die Zulassung von Geldspielautomaten zuständig bleiben. Von den
Bruttospielerträgen der Kasinos müssten 80% an den Bund abgeliefert werden, welcher
sie zur Finanzierung der AHV zu verwenden hat. Beide Parlamentskammern stimmten
diesem Vorschlag zu, im Nationalrat gegen die von Vertretern der SP, den Grünen, der
LdU-EVP-Fraktion und der SD getragene grundsätzliche Opposition. In der
Detailberatung fand auch ein Antrag Aguet (sp, VD), einen zulässigen Höchsteinsatz von
20 Fr. in der Verfassung festzuschreiben, keine Mehrheit. Nicht durchzusetzen
vermochte sich aber auch ein Antrag Cotti (cvp, TI), der den von den Kasinobetreibern
an den Bund abzuliefernden Ertragsanteil von 80% auf 50% senken wollte. In der
Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die Verfassungsänderung mit 113:58, der
Ständerat mit 34 gegen 1 Stimme gut. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Sommer 2015 beschäftigte sich der Nationalrat mit dem bundesrätlichen Vorschlag
zur Standortförderung 2016-2019, der acht Bundesbeschlüsse umfasste und
Finanzierungsbeschlüsse im Umfang von knapp CHF 374 Mio. vorsah. Beim
Bundesbeschluss über die Finanzierung der E-Government-Aktivitäten von KMU schuf
die grosse Kammer auf Antrag der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) eine Differenz zum Bundesrat, indem sie mit 179 zu 13 Stimmen bei
einer Enthaltung den Verpflichtungskredit von CHF 17.7 Mio. auf CHF 12.4 Mio. kürzte.
Über die Hälfte der Gegenstimmen kamen dabei aus dem Lager der Grünen. Deutlich
umstrittener war dagegen die Beschlussfindung über die Finanzierung der Förderung
von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus. Ein
Minderheitsantrag Maier (glp, ZH) wollte diese von 30 Mio. Fr. auf CHF 20 Mio.
reduzieren, scheiterte jedoch mit 85 zu 98 Stimmen knapp an einer Koalition aus SP,
CVP, Grünen und BDP, die dank 11 Stimmen aus der FDP-Liberalen-Fraktion siegreich
war. Gleich drei Minderheitsanträge lagen beim Bundesbeschluss über die Finanzhilfe
an Schweiz Tourismus auf dem Tisch. Der Bundesrat selbst hatte knapp über CHF 220
Mio. für die Periode von 2016-2019 gefordert. Eine Minderheit de Buman (cvp, FR)
wollte ihrerseits CHF 270 Mio. bewilligen und versuchte sich mit einem zweiten Antrag
über CHF 240 Mio. abzusichern. Indes versuchte eine Minderheit Maier den
Zahlungsrahmen auf CHF 210 Mio. einzugrenzen. Weder die sanftere der beiden
Erhöhungen (53 Stimmen), noch die Sparvariante (45 Stimmen) vermochte sich jedoch
gegen den Vorschlag des Bundesrates durchzusetzen. Auch der Vorstoss einer
Kommissionsminderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die Filmproduktion in der
Schweiz während der kommenden vier Jahre mit CHF 4.5 Mio. zu unterstützen, sowie
ein Antrag Semadeni (sp, GR), der ein unentgeltliches nationales Buchungsportal zur
Vermietung aller in der Schweiz vermietbaren Hotelzimmer und Ferienwohnungen
anregen wollte, blieben ohne Erfolg. Sie stiessen ausserhalb des links-grünen Lagers
kaum auf Gegenliebe. Unbestritten war indes der Bundesbeschluss über die
Verlängerung des Zusatzdarlehens an die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit,
von dem noch rund CHF 70 Mio. übriggeblieben waren. Mit 185 zu 4 Stimmen sprach
sich der Nationalrat für eine Verlängerung des Darlehens bis 2019 aus. Dem
Mehrjahresprogramm des Bundes 2016-2023 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik,
welches die Förderinhalte, die Förderschwerpunkte sowie die flankierenden
Massnahmen zur Neuen Regionalpoltik (NRP) definiert, fügte der Nationalrat auf
Vorschlag der WAK-NR eine Bestimmung zur Förderung nachhaltiger Innovation an. Ein
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) gegen die Aufnahme des Artikels blieb ohne Erfolg
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und wurde bei 4 Enthaltungen mit 123 zu 66 abgelehnt. Beim Thema der Äufnung des
Fonds für Regionalentwicklung folgte die grosse Kammer dann aber wieder dem
Bundesrat und sprach sich dafür aus, diesen mit maximal CHF 230 Mio. zu speisen. Der
Antrag einer neuerlichen Minderheit Aeschi (svp, ZG), diesen Maximalbeitrag um CHF 10
Mio. zu kürzen, vermochte ausserhalb der SVP nur einzelne FDP-Exponenten zu
begeistern und war entsprechend chancenlos. Beim Bundesbeschluss über die
Finanzierung der Exportförderung, für die der Bundesrat CHF 89.6 Mio. bereitstellen
wollte, empfahl die WAK-NR dem Nationalrat, den Zahlungsrahmen um etwas mehr als
CHF 5 Mio. zu senken. Über einen Einzelantrag Bourgeois (fdp, FR), der den
bundesrätlichen Vorschlag unterstützte, musste nach einem Ordnungsantrag Meier-
Schatz (cvp, SG) ein zweites Mal abgestimmt werden. Am Ende folgte der Nationalrat mit
105 zu 86 Stimmen auch hier dem Bundesrat. Nur die SVP und die Grünliberalen hatten
geschlossen hinter der Reduktion bei der Exportförderung gestanden. Diskussionslos
ging die Abstimmung zum achten und letzten Bundesbeschluss des
Standortförderungspakets über die Bühne. Wie der Bundesrat will auch die grosse
Kammer in den kommenden vier Jahren CHF 16.4 Mio. in die Förderung der Information
über den Unternehmensstandort Schweiz stecken. Für die Medien kam der "Erfolg" des
Bundesrates wenig überraschend. Die NZZ fand in der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative und in der Aufhebung der Mindestkurses die Erklärung
für die Hemmungen bei bürgerlichen Politikern, grössere Kürzungen bei Fördergeldern
durchzusetzen. 35

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich dann auch der Ständerat mit dem Thema
der Standortförderung 2016-2019. Die beiden vom Nationalrat in der Sommersession
geschaffenen Differenzen fanden weder in der ständerätlichen Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), noch in der kleinen Kammer Unterstützung. Die
Kürzung der Finanzierung von E-Government-Aktivitäten für KMU lehnte der Ständerat
einstimmig ab, um, so die WAK-SR, den Bürokratieabbau voranzutreiben. Auch der neu
geschaffene Artikel 5a, mit dem die nachhaltige Innovation gestärkt werden sollte,
wurde wieder aus dem Mehrjahresprogramm zur neuen Regionalpolitik gestrichen.
Einen Antrag Recordon (gp, VD), der dem Nationalrat folgen wollte, lehnte die kleine
Kammer mit 12 zu 27 Stimmen ab. Dafür schuf der Ständerat seinerseits neue
Differenzen zum Vorschlag des Bundesrates. Beim Bundesbeschluss über die
Finanzhilfe an Schweiz Tourismus folgte er dem Vorschlag der WAK-SR, den
Zahlungsrahmen um CHF 9.5 Mio. auf CHF 230 Mio. zu erhöhen. Eine Minderheit Fetz
(sp, BS), die sich gegen eine Erhöhung aussprach, und ein Antrag Minder (parteilos, SH),
der sich für einen Zahlungsrahmen von CHF 270 Mio. stark machte, blieben ohne Erfolg.
Zudem war der Ständerat der Meinung, dass die Exportförderung nicht nur mit knapp
CHF 90 Mio., sondern mit CHF 94 Mio. unterstützt werden sollte. Wiederum waren eine
Minderheit Fetz, die dem Beschluss des Nationalrates zustimmen und damit dem
Bundesrat folgen wollte, und ein Antrag Minder, der die Exportförderung auf CHF 120
Mio. ausbauen wollte, unterlegen. Damit schickte der Ständerat, der in allen anderen
Punkten mit dem Nationalrat übereinstimmte, das Geschäft zur zweiten Lesung zurück
in die grosse Kammer. 36
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In der letzten Woche der Herbstsession 2015 nahmen sich die beiden Räte dann der
Differenzbereinigung bei der Standortförderung 2016-2019 an. Den Anfang machte
der Nationalrat, der sich bei einer Enthaltung knapp mit 94 zu 92 Stimmen für einen
Mehrheitsantrag seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) aussprach
und entsprechend an der Kürzung der Finanzierung von E-Government-Aktivitäten für
KMU festhielt. In diesem Punkt behielt eine Koaltion aus SVP, FDP und GLP die
Oberhand. Ebenfalls ohne Mehrheit blieb die vom Ständerat angenommene Erhöhung
der Finanzhilfe an Schweiz Tourismus. Ein entsprechender Minderheitsantrag de Buman
(cvp, FR) wurde mit 78 zu 103 Stimmen (8 Enthaltungen) abgelehnt. Gleiches ereignete
sich im Falle des Nachhaltigkeitsartikels des Mehrjahresprogramms zur Umsetzung der
Neuen Regionalpolitik. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG), die bereits in der ersten
Lesung die Aufnahme des besagten Artikels verhindern wollte, unterlag mit 63 zu 127
Stimmen, da sie ausserhalb der SVP nur wenige Stimmen sammeln konnte. Zu einer
ersten Differenzbereinigung kam es indes bei der Frage über die Höhe der
Exportförderung. Der Stichentscheid des Nationalratspräsidenten Rossini (sp, VS)
entschied zugunsten einer Minderheit de Buman, die sich für eine Exportförderung in
der Höhe von CHF 94 Mio. eingesetzt hatte. Der Ständerat wich seinerseits in der
zweiten Lesung nicht von seinen Entscheidungen ab. In der zweiten Runde der
Differenzbereinigung machte erneut der Nationalrat Eingeständnisse. So stimmte er,
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entgegen des Mehrheitsantrags der WAK-NR, für eine Erhöhung der Finanzhilfe an
Schweiz Tourismus. SP, CVP, Grüne und BDP triumphierten, weil nicht alle
Fraktionsmitglieder der SVP und FDP gegen die Erhöhung votierten. Daneben
schwenkte die grosse Kammer, auf Vorschlag der WAK-NR, auch beim Artikel 5a des
Mehrjahresprogramms zur neuen Regionalpolitik auf die Linie des Ständerates um.
Nachdem sich der Ständerat auch ein drittels Mal weigerte, die vom Bundesrat
vorgeschlagene Finanzierung von E-Government-Aktivitäten für KMU zu kürzen, musste
eine Einigungskonferenz einberufen werden. 37

Am 24. September 2015 wurde anlässlich der Einigungskonferenz zur
Standortförderung 2016-2019 eine Differenz beim Bundesbeschluss über die
Finanzierung der E-Government-Aktivitäten für kleine und mittelgrosse Unternehmen
(KMU) behandelt. Während der Ständerat stets am Vorschlag des Bundesrates
festgehalten hatte, wollte der Nationalrat die E-Government-Gelder von CHF 17.7 Mio.
auf CHF 12.4 Mio. kürzen. Die Einigungskonferenz sprach sich für den Antrag des
Bundesrates aus, der nochmals hervorhob, dass die vorgesehenen Gelder entscheidend
für die Sicherstellung des Bürokratieabbaus im KMU-Bereich seien. Letztendlich fügte
sich die grosse Kammer dann auch in diesem Punkt. Einzig 29 Vertreterinnen und
Vertreter der SVP-Fraktion stimmten gegen den Einigungsvorschlag. 38
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Wettbewerb

Im Berichtsjahr wurde die Ausführungsgesetzgebung zur 1982 verfassungsmässig
verankerten Preiskontrolle bei Kartellen und marktmächtigen Unternehmen in Angriff
genommen. Die Gestaltung dieser Gesetzgebung berührt wichtige Fragen der
Wettbewerbspolitik. Im Gegensatz zur Preisüberwachung der Jahre 1973-1978 ist die
jetzt zur Diskussion stehende Kontrolle eine Daueraufgabe und nicht in erster Linie
konjunkturpolitisch ausgerichtet. Mit der neuen Verfassungsbestimmung wird die
Verhinderung missbräuchlicher Preiserhöhungen angestrebt. Im Sommer unterbreitete
der Bundesrat Parteien und Verbänden zwei inhaltlich identische Gesetzesentwürfe.
Der eine sah ein Spezialgesetz vor, der andere den Einbau der
Preisüberwachungsbestimmungen ins Kartellgesetz. Nach dem Vorschlag der
Landesregierung sollte eine Einzelperson die Funktion des Preisüberwachers ausüben.
Angelpunkt der Vernehmlassungsvorlage stellte aber die Absicht dar, den Kostenpreis
zum Kriterium der missbräuchlichen Preiserhöhung zu machen und eine Melde- und
Begründungspflicht für vorgesehene Preiserhöhungen einzuführen. 39
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Die Frage des Einbaus der Preisüberwachung ins Kartellrecht war im Februar von der
nationalrätlichen Kommission aufgeworfen worden, welche sich mit der Revision des
Kartellgesetzes befasste. Das Gremium ersuchte den Bundesrat um einen Zusatzbericht
zu diesem Thema. In Erwartung des Berichts klammerte die Kommission die
Preiskontrolle vorerst aus ihren Beratungen aus. 40
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Während die Unternehmerverbände, die FDP und die SVP den Vorentwurf des
Bundesrates weitgehend ablehnten, gaben Konsumentenorganisationen,
Gewerkschaften und Sozialdemokraten ihrem Willen Ausdruck, in den
parlamentarischen Gremien für die Einsetzung des Preisüberwachers zu kämpfen. Die
wohl vehementeste Kritik an der Vernehmlassungsvorlage erfolgte von seiten des
Vororts. Dieser wendet sich gegen die Abstützung auf den Kostenpreis bei der
Missbrauchsdefinition; mit einem solchen Vorgehen werde faktisch eine
Gewinnkontrolle eingeführt, was die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft
beeinträchtigen müsste. Stattdessen empfiehlt der Vorort, zur Beurteilung der Preise
im Sinne einer Saldomethode mehrere Kriterien heranzuziehen. Die Melde- und
Begründungspflicht für Preiserhöhungen übersteigt nach seiner Stellungnahme den
Verfassungsauftrag und ist unverhältnismässig. Nach Ansicht des Gewerbeverbandes ist
diese Pflicht gar wirtschaftsfeindlich. Wie der Vorort lehnt auch der Zentralverband der
Arbeitgeber die Kostenmethode ab; Preise orientierten sich nicht an den Kosten,
sondern am Markt. Demgegenüber kann es nach Meinung des SGB kein anderes
Verfahren der Preisüberwachung geben als die Untersuchung der Kostenveränderungen
und -bestandteile. Der SGB betonte zudem, dass die Wirkung der Kontrolle nicht durch
die Ausnahme von bestimmten Sachgebieten und Wirtschaftszweigen vermindert
werden dürfe. Insbesondere sei das Begehren der Banken abzuweisen, die
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Hypothekarzinsen nicht einzubeziehen; die Zinsfestsetzung stelle eines der striktesten
Kartelle dar. Die Konsumentinnenorganisationen – die Initiantinnen der
Preisüberwachung – setzten sich für eine Gleichbehandlung öffentlicher und privater
Monopole ein. Die Präsidentin des Konsumentinnenforums der deutschsprachigen
Schweiz, die Zürcher Nationalrätin Monika Weber (ldu), nahm an einer Pressekonferenz
gegen die Idee Stellung, die Preisüberwachung der ohnehin überlasteten
Kartellkommission anzuvertrauen. 41

Das bedeutendste Ereignis auf der Ebene der Wettbewerbspolitik stellte die
Veröffentlichung der Botschaft zu einem Preisüberwachungsgesetz für Märkte mit
Kartellen und marktmächtigen Unternehmen dar. Es handelt sich dabei um die
Ausführungsgesetzgebung zur 1982 vom Volk gegen den Willen der Regierung und des
Parlamentes gutgeheissenen Initiative der Konsumentenschutzverbände. Der
Geltungsbereich des neuen Gesetzes umfasst Preise für Waren, Dienstleistungen und
Kredite auf Märkten mit Kartellen oder marktmächtigen Unternehmen auf der
Anbieterseite. Besteht auf solchen Märkten allerdings trotzdem ein wirksamer
Wettbewerb, so wird Preismissbrauch grundsätzlich ausgeschlossen. Als missbräuchlich
befundene Preise im privaten Bereich können von der Kontrollbehörde mittels einer
Verfügung korrigiert werden, bei sogenannt administrierten Preisen (z.B. Posttaxen
oder Tarife öffentlicher Verkehrsunternehmungen) steht ihr hingegen bloss ein
Empfehlungsrecht zu. In seiner Botschaft spricht sich der Bundesrat für ein eigenes
Gesetz und gegen eine Integration in das Kartellgesetz aus. Mit der
Überwachungsaufgabe soll eine in die Verwaltungshierarchie eingegliederte
Einzelperson – mit zugehörigem Stab – betraut werden. Nachdem in diesen beiden
Punkten den Wünschen der Initiantinnen Rechnung getragen wurde, berücksichtigt der
Entwurf in anderen Bereichen auch anlässlich der Vernehmlassung von
Arbeitgeberseite sowie von der Kartellkommission vorgebrachte Einwände. So bildet bei
der Frage, wann ein Preismissbrauch vorliegt, das Kostenprinzip nur noch eine der
verschiedenen zu berücksichtigenden Evaluationsmethoden. Aufgrund der Annahme,
dass der Preisüberwacher ohnehin ausreichend mit Meldungen aus dem Publikum
versorgt werden wird, verzichtet der Entwurf auf die beträchtlichen administrativen
Aufwand verursachende Meldepflicht für Preiserhöhungen. 42
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Der Gesetzesentwurf wurde sowohl von den Befürwortern als auch von den
seinerzeitigen Gegnern der Volksinitiative als politisch gangbarer Kompromiss
gewertet. Es wurde freilich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass sich in weiten
Bevölkerungskreisen Enttäuschung verbreiten könnte, wenn diese konstatieren
müssten, dass der von ihnen herbeigewünschte Preisüberwacher bei einer Vielzahl von
Preiserhöhungen infolge der wettbewerbspolitischen Beschränkung seines
Aktionsfeldes gar nicht eingreifen kann. Noch vor der Veröffentlichung der Botschaft
hatten der SGB, der Schweizerische Mieterverband und die Stiftung für
Konsumentenschutz in einer gemeinsamen Eingabe die Unterstellung der Kredite unter
das Gesetz verlangt.

Die namhafteste Opposition kam von den Banken, die sich gegen den Einbezug der
Kredite und damit der Zinsen wandten. Da in diesem Bereich oft in sogenannten
Konvenien lokale Absprachen vorgenommen werden, könnten gewisse Zinsen (z.B. für
Hypotheken) von der Kontrolle erfasst werden. Vorgesehen ist allerdings, dass die
geldpolitisch motivierten Massnahmen der Nationalbank damit nicht unterlaufen
werden dürfen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates stimmte mit knapper
Mehrheit für die Unterstellung der Kredite unter das Preisüberwachungsgesetz und
nahm auch sonst am Entwurf keine bedeutenden Anderungen vor. 43
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Spürbar geringer fiel demgegenüber der allgemeine Zufriedenheitsgrad nach der
parlamentarischen Behandlung des Preisüberwachungsgesetzes für Waren und
Leistungen marktmächtiger Unternehmen und Organisationen, namentlich von
Kartellen, aus. Hauptstreitpunkt bei diesem Gesetz, das den 1982 vom Volk
angenommenen Verfassungsartikel über die Preiskontrolle realisieren will, bildete die
Frage, ob es auf den erwähnten Märkten sämtliche Preise für Güter und
Dienstleistungen erfassen soll. Die Konfliktlinie im Parlament verlief ähnlich wie beim
Kartellgesetz. Die Fraktionen der FDP, der SVP und der Liberalen sowie ein Teil der CVP
plädierten für eine Nichtunterstellung der Zinsen auch in den Fällen, wo diese, wie etwa
die Hypothekarzinsen, von regionalen Zinskonvenien festgelegt werden. Das
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ungehinderte Funktionieren dieser Abmachungen ist ihrer Meinung nach für die
Existenz der kleinen Banken lebenswichtig. Zudem hielten sie dafür, dass die Entgelte
für das Bereitstellen von Kapital (Zinsen) analog zu den Entschädigungen für den Einsatz
von Arbeitskraft (Löhne) behandelt werden müssten. Der Bundesrat sprach sich im
Sinne eines einheitlichen Wettbewerbsrechts gegen die Ausklammerung bestimmter
Branchen aus; eine Gefährdung der Durchführung geldpolitisch begründeter
Massnahmen der Nationalbank durch die Preisüberwachung hatte er in seinem Entwurf
von vornherein ausgeschlossen. Unter Namensaufruf strichen der Nationalrat (90 : 79
Stimmen) und der Ständerat (25 : 7) die Kredite aus dem Kompentenzbereich des
Preisüberwachers. Ebenfalls nicht zur Zufriedenheit der Initianten fielen die Entscheide
in bezug auf die Überwachung von Preisen aus, die entweder von den Behörden
festgelegt resp. genehmigt oder aber durch eine Verwaltungsinstanz kontrolliert
werden. Gemäss Ratsbeschluss kommt dem Preisüberwacher im ersten Fall lediglich ein
Empfehlungsrecht zu, im zweiten muss er nicht einmal – wie dies die Exekutive
immerhin vorgeschlagen hatte – konsultiert werden. In persönlichen Erklärungen im Rat
bezeichneten enttäuschte Vertreterinnen der Konsumenten, aber auch ein Sprecher
der SP das Gesetz als nicht dem Verfassungsauftrag entsprechend. Erstere lehnten die
Vorlage bei der Schlussabstimmung im Parlament ab, die SP und die äussere Linke
enthielten sich der Stimme. Da im neuen Gesetz u.a. die Versicherungsprämien, die
Spitaltaxen, die Verkehrstarife, die Hypothekarzinsen und die Preise für
Landwirtschaftsprodukte der Verfügungsgewalt des Preisüberwachers entzogen sind,
kann nach Ansicht der Kritiker davon kein namhafter Beitrag zur Tiefhaltung der
Lebenskosten erwartet werden. Immerhin verzichteten die Opponenten in der Folge
darauf, das Referendum zu ergreifen; die Fédération romande des consommatrices
kündigte jedoch eine neue Volksinitiative an, in welcher unter anderem die Zinsen
explizite Erwähnung finden sollen. 44

Wirtschaftsordnung

Wie bereits im Vorjahr standen 1984 kaum Grundsatzdebatten über das
Wirtschaftssystem im Vordergrund. Vielmehr ging es um die Frage, von welchem
Moment an staatliche Aktivitäten und Interventionen sich negativ auf die
Entwicklungsmöglichkeiten eines grundsätzlich marktwirtschaftlichen Systems
auszuwirken beginnen. Der weitgehend graduelle Charakter dieser Kontroverse zeigte
sich in der Strukturpolitik, wo die bürgerlichen Parteien staatliche Interventionen im
Rahmen der Regionalpolitik zwar günstig beurteilten und für ausbauwürdig hielten, ein
Teil von ihnen hingegen Eingriffe zur Unterstützung der Unternehmen bei der
Entwicklung und Verwendung neuer Technologien kategorisch ablehnte. In diesem
Bereich ist ihrer Meinung nach der Wirtschaft am besten mit der Schaffung günstiger
Rahmenbedingungen, d.h. einem Abbau von fiskalischen und administrativen
Belastungen sowie einer auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichteten
Forschungs- und Bildungspolitik geholfen.

Eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Volksinitiative «Eigentum für alle», mit der eine
radikale Umkrempelung der Besitzverhältnisse angestrebt wurde, fand bei keiner
bekannten politischen Organisation Unterstützung und ist nicht zustandegekommen. 45
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Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Ende Juni legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Totalrevision des
Nationalbankgesetzes vor. Bei der in der Vernehmlassung heftig umstrittenen
Konkretisierung der in der neuen Bundesverfassung festgeschriebenen Zieldefinition
(„Geldpolitik im Gesamtinteresse des Landes“) kam der Bundesrat der Linken einen
Schritt entgegen. Diese wollte neben der Preisstabilität auch andere
wirtschaftspolitische Ziele wie die Vollbeschäftigung verankert haben. Der Entwurf des
Bundesrates sieht vor, das die Nationalbank die Aufgabe hat, die Preisstabilität zu
gewährleisten, dabei aber die konjunkturelle Entwicklung beachten muss. Der in die
neue Verfassung aufgenommene Grundsatz der Unabhängigkeit der Nationalbank wird
im Gesetzesentwurf mit der Bestimmung konkretisiert, dass es der Nationalbank und
ihren Organen untersagt ist, Weisungen von der Regierung, dem Parlament oder
anderen Stellen entgegenzunehmen. Im neuen Gesetz sollen im weiteren die
Hauptaufgaben der Nationalbank, welche in der neuen Bundesverfassung nicht mehr
aufgeführt sind, einzeln aufgezählt werden (z.B. Bargeldversorgung), hingegen nicht
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mehr die erlaubten geschäftlichen Tätigkeiten. In der Frage der Rückstellungen und
damit implizit der Höhe des an die Kantone und den Bund abzuliefernden Gewinns
konnte sich die Nationalbank, welche hier für grösstmögliche Autonomie plädiert hatte,
nicht durchsetzen. Zwar obliegt es ihr, den Umfang der für die Währungspolitik
benötigten Reserven und die dazu erforderlichen Rückstellungen festzulegen. Diese
Entscheide müssen jedoch vom Bankrat, der von den Aktionären und dem Bundesrat
gewählt wird, genehmigt werden. Dieser Bankrat soll gemäss Antrag des Bundesrats von
40 auf 11 Mitglieder verkleinert werden. Im Rahmen einer Straffung der Organisation
sollen zudem einige Gremien (Bankausschuss, Lokalkomitees und Lokaldirektionen)
abgeschafft werden. 46

Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Bei der Beratung der Ziele der
Nationalbankpolitik unterlag die Linke wie zuvor bereits in der kleinen Kammer mit
ihrem Versuch, die Wahrung der Preisstabilität und die ausgeglichene konjunkturelle
Entwicklung (und zusätzlich auch noch die Vollbeschäftigung) zu gleichwertigen Zielen
zu erklären. Die vom Ständerat beschlossene Anrechnung der Postgiroguthaben zu den
Mindestreserven der Banken wurde von der SP unterstützt, fand aber keine
Zustimmung. Die bürgerliche Mehrheit wandte sich gegen die im internationalen
Vergleich unübliche Einbindung der Post in die Nationalbankpolitik und sprach sich
zudem aus ordnungspolitischen Gründen gegen eine derartige indirekte
Subventionierung der Post aus. Die Linke unterlag auch mit allen anderen
Abänderungsanträgen, so etwa mit der Forderung, dass nicht nur die Mehrheit, sondern
alle Mitglieder des Bankrats durch den Bundesrat gewählt werden (und damit die
Kantone und die übrigen Aktionäre ihren Einfluss auf dessen Zusammensetzung
verlieren). Gegen den Widerstand der Linken strich der Nationalrat ferner die vom
Ständerat beschlossene Beschneidung der Kompetenzen des Bankrats bei der
Vorbereitung der Wahl des Direktoriums.
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